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(2) Für Lieferungen oder Leistungen, deren Durch
führung zur Sicherstellung des Bedarfes der Besteller 
unter einheitlicher Koordinierung und Verantwortung 
eines Betriebes erforderlich ist, besteht die Pflicht zum 
Vertragsabschluß über den gesamten Liefer- und Lei
stungsumfang, auch wenn dieser teilweise durch andere 
Betriebe als Kooperationspartner des Leistenden aus
geführt wird. Die Besteller sind grundsätzlich nicht 
verpflichtet, Koordinierungsaufgaben zwischen Betrie
ben und Einrichtungen der Volkswirtschaft zur Vor
bereitung oder Durchführung von Lieferungen und Lei
stungen wahrzunehmen.

(3) Die Finalproduzenten und deren Kooperations
partner sind auf der Grundlage der mit den Bestellern 
abgeschlossenen Verträge verpflichtet, die Koopera
tionsbeziehungen zu Partnern vorgelagerter Stufen ver
traglich so zu regeln, daß die Erfüllung der gegenüber 
den Bestellern bestehenden Liefer- und Leistungspflich
ten gesichert wird.

§15
(1) Ein Betrieb kann in Ausnahmefällen den Ver

tragsabschluß vorläufig verweigern, wenn er trotz Aus
nutzung aller ihm durch die sozialistischen Produk
tionsverhältnisse gegebenen Möglichkeiten nicht in der 
Lage ist, die geforderten Lieferungen und Leistungen 
zu erbringen. Der Leiter des Betriebes hat in diesem 
Falle unverzüglich sein übergeordnetes Organ und den 
Besteller mit Angabe der Gründe und unter Darlegung 
von Lösungsvorschlägen zu informieren. Das übergeord
nete Organ ist verpflichtet, unverzüglich, spätestens 
innerhalb von 4 Wochen nach Ablauf der Annahme
frist die Voraussetzungen für den Vertragsabschluß 
und die vertragsgerechte Bedarfsdeckung zu schaffen 
oder die Bedarfsforderung des Bestellers und die Be
gründung für die bisherige Unmöglichkeit des Ver
tragsabschlusses dem zuständigen Minister, anderen 
Leiter des zentralen Staatsorgans bzw. Vorsitzenden 
des Rates des Bezirkes zur Entscheidung zu über
geben. Der Besteller oder sein übergeordnetes Organ 
sind durch das dem Betrieb übergeordnete Organ in 
gleicher Weise und innerhalb der gleichen Frist zu 
unterrichten. Im weiteren gilt § 9 Absätze 3 und 4.

(2) Wird der Vertragsabschluß auf Grund entgegen
stehender Plan- oder Bilanzentscheidungen verweigert, 
so ist gemäß § 9 unverzüglich die erforderliche Ent- ! 
Scheidung herbeizuführen.

§16
Verantwortlichkeit bei Produktionseinstellungen 

und -Verlagerungen
(1) Durch die Einstellung oder Verlagerung der Pro

duktion von Erzeugnissen oder Leistungen darf die 
Deckung des Bedarfes der Besteller nicht gefährdet 
oder beeinträchtigt werden. Der bisherige Hersteller 
bleibt so lange für die Bedarfsdeckung sowie den Ab
schluß und die Erfüllung der dazu erforderlichen Ver
träge verantwortlich, bis die kontinuierliche Deckung 
des Bedarfes der Besteller durch einen anderen Betrieb 
oder in anderer Weise erfolgt.

(2) Von beabsichtigten Produktionsverlagerungen ist 
der Besteller so rechtzeitig schriftlich zu unterrichten, 
daß er planmäßig die Zusammenarbeit mit dem künf
tigen Leistenden organisieren kann. Die Mitteilung an 
den Besteller oder dessen Zustimmung sind nicht er
forderlich, wenn Lieferungen und Leistungen inner
halb der letzten 3 Jahre für Thn nicht mehr erbracht 
wurden und keine weiteren Bedarfsangaben'vorliegen.

(3) Die Einstellung oder Verlagerung der Produktion 
von Erzeugnissen und Leistungen, die ausschließlich 
für Besteller bestimmt sind oder entsprechend den 
besonderen Anforderungen der Besteller entwickelt, 
hergestellt oder durchgeführt werden (spezielle Erzeug
nisse und Leistungen), ist nur zulässig, wenn der Be

steller schriftlich zugestimmt hat. Das gleiche gilt für 
typen- oder erzeugnisgebundene Baugruppen, Bauele
mente, Ersatz- und Verschleißteile, andere Teile, Halb
fertigerzeugnisse oder Vormaterialien für spezielle Er
zeugnisse und Leistungen in allen Stufen der Ko
operation.

(4) Die Zustimmung des Bestellers ist einzuholen, 
bevor mit der Durchführung der Produktionseinstellung 
oder -Verlagerung begonnen wird. Ist die Produktions
einstellung oder -Verlagerung bei einem vorgelagerten 
Kooperationspartner vorgesehen, so ist die Zustimmung 
des Bestellers über den Finalproduzenten einzuholen. 
Der Finalproduzent hat gegenüber dem Besteller nach
zuweisen, daß die weitere Bedarfsdeckung entspre
chend dessen Anforderungen gesichert ist.

(5) Vor Einstellung der Produktion von Ersatz- oder 
Verschleißteilen für spezielle Erzeugnisse hat der Lei
stende in Zusammenarbeit mit den Bestellern die 
Lebensendeplanung durchzuführen. Zur Deckung des 
während der weiteren Nutzungszeit auftretenden Er
satz- oder Verschleißteilbedarfes sind zwischen den 
Partnern langfristige Verträge abzuschließen oder Re
serven gemäß § 17 Abs. 2 zu bilden.

(6) Sollen durch die Produktionseinstellung oder -Ver
lagerung auch spezielle Produktionsvoraussetzungen 
oder Unterlagen verändert werden, so ist der Besteller 
davon ausdrücklich zu informieren. Die speziellen Pro
duktionsvoraussetzungen und Unterlagen sind dem Be
steller auf Anforderung zu übergeben. Auf Verlangen 
des Bestellers ist zu vereinbaren, daß die Unterlagen 
auch nach Erfüllung oder Aufhebung des Vertrages in 
den betrieblichen Änderungsdienst einbezogen bleiben.

(7) Die Absätze 1 bis 6 finden bei Ablösung der 
Eigenproduktion durch Importe und bei Verlagerung 
der Produktion von speziellen Erzeugnissen im Bereich 
eines volkseigenen Kombinates Anwendung.

§17
Vorräte und Reserven

(1) Die Bildung und die Verwendung von Vorräten 
und Reserven bei den Leistenden und den diesen vor
gelagerten Kooperationspartnern sowie bei den zu
ständigen Handelsbetrieben erfolgen in Übereinstim
mung mit den dafür geltenden Rechtsvorschriften.

(2) Auf der Grundlage von Festlegungen des Mini
sterrates, seines Vorsitzenden oder der dazu ermäch
tigten Organe können zur Sicherung der stabilen und 
kontinuierlichen Bedarfsdeckung der Besteller Weitere 
Reserven für spezielle Erzeugnisse oder Leistungen ge
bildet werden. Forderungen auf Übernahme, Bezah
lung oder Erfüllung anderer Verpflichtungen im Zu
sammenhang mit der Bildung, dem. Bestand, der Ver
wendung oder der Auflösung der Reserven können 
gegenüber Bestellern nur erhoben werden, soweit es mit 
ihnen vereinbart ist.

(3) Die Bildung und Verwendung von staatlichen Re
serven erfolgt auf -der Grundlage der dafür geltenden 
Rechtsvorschriften.

§ 18
Form der Verträge

(1) Für die Verträge sind die Formulare des Bestel
lers zu verwenden. Die Verträge können auch in ande
rer Weise schriftlich abgeschlossen werden, insbeson
dere bei Anwendung der elektronischen Datenverarbei
tung, wenn der Besteller zustimmt. Die Fondsträger
nummer des Bestellers und die zur Bestimmung der 
Lieferung oder Leistung erforderliche Schlüsselnum
mer der Erzeugnis- und Leistungsnomenklatur sind in 
den Vertrag aufzunehmen.

(2) Langfristige Verträge kommen auch durch Unter
zeichnung eines Protokolls über die Gestaltung der 
künftigen Liefer- und Leistungsbeziehungen oder durch


